
Union Reiseversicherung  
Aktiengesellschaft 

Bedingungen für die Notfall-Service-Versicherung auf Auslandsreisen  
Stand 01.01.2022  

Prämie  

Die Prämie beträgt 1,00 € je Person für die gesamte Reisezeit.  

Die Prämie wird einmalig für den versicherten Zeitraum entrichtet. Die erste oder einmalige Prämie wird 

unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Vertragsschluss fällig. Mit der Einzahlung des Beitrags besteht 

Versicherungsschutz.  

Allgemeine Versicherungsinformationen (§ 1 VVG-InfoV)  

Versicherungsunternehmen  

Union Reiseversicherung, Aktiengesellschaft  

Maximilianstraße 53, 80530 München  

Tel. 0 89 / 21 60 – 67 45, Fax 0 89 / 21 60 – 67 46  

Internet: www.urv.de  

E-mail: reiseservice@urv.de  

Vorstand: Andreas Kolb (Vorsitzender), Katharina Jessel, Isabella Martorell Naßl  

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Stephan Spieleder  

Registergericht München, HRB 137 918  

Ust.ID-Nr.: DE259197822  

Gläubiger-ID.: DE07URV00000156983  

Aufsichtsbehörde  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn  

Hauptgeschäftstätigkeit  

Der Schwerpunkt unserer Geschäftstätigkeit ist der Betrieb der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung auf der Basis 

privatrechtlicher, schuldrechtlicher Verträge.  

Vertragsgrundlagen und Versicherungsschutz  

Bitte beachten Sie, dass sich der Versicherungsschutz aus dem von der versicherten Person gewählten Tarif und 

den dazugehörigen Versicherungsbedingungen ergibt. Versicherungsschutz besteht für die in der 

Prämienrechnung aufgeführten Personen und Reisen nach den Tarifbestimmungen der Union  

Reiseversicherung AG. Für den Versicherungsvertrag gelten die Versicherungsbedingungen für  

Reiseversicherungen der Union Reiseversicherung AG und die Allgemeinen Verbraucherinformationen.  

Gültigkeitsdauer dieser Information  

Die Gültigkeitsdauer dieser Information ist grundsätzlich unbeschränkt.  

Zustandekommen des Vertrages  

Mit der Zahlung der Prämie besteht sofortiger Versicherungsschutz für die gebuchte Reise. Mündliche 

Vereinbarungen sind unwirksam.  

Von den angebotenen Versicherungssummen, Tarifen und Versicherungsbedingungen darf nicht abgewichen 

werden. Die Prämie richtet sich nach dem gewählten Versicherungsschutz. Eine Bindefrist an den Antrag entfällt, 

da der Vertrag sofort mit der Bezahlung der Prämie zustande kommt.  

 



Widerrufsbelehrung  

Abschnitt 1  

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise  

Widerrufsrecht  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 

Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen.   

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen  

• der Versicherungsschein,   

• die Vertragsbestimmungen,   

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum 
einschließlich der Tarifbestimmungen, 

• diese Belehrung,   

• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,  

• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen jeweils in Textform zugegangen sind.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 

richten an:   

Union Reiseversicherung AG  

Vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch Andreas Kolb (Vorstandsvorsitzender), Katharina 

Jessel und Isabella Martorell Naßl  

Maximilianstr. 53, 80530 München,   

Postanschrift 66087 Saarbrücken  

E-Mail: reiseservice@urv.de 

Widerrufsfolgen   

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf 

die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt 

haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der 

auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; wir 

verzichten allerdings auf diesen Betrag, sodass ein Betrag von 0 Euro anfällt. Der Versicherer hat 

zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.   

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur 

Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 

herauszugeben sind.  

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie 

auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein 

zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und 

eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem 

Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.  

Besondere Hinweise  

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch 

vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Abschnitt 2  

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen   

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im 
Folgenden im Einzelnen aufgeführt:  

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen  

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:   



1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen 
werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer;  

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung 

zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen,  
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die  

Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen  

Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form;   

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;  

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und 

Fälligkeit der Leistung des Versicherers;   
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei 

die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige 
Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann,  
Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;  

6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe  des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie 
mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versicherer abgeführt oder von ihm 
in Rechnung gestellt werden;    

7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien;   

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung 
und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag 
gebunden sein soll;   

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu 
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie 
im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;   

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages,  

b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;   

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen 

einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der  
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;   

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;   

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare 

Recht oder über das zuständige Gericht;   

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten  

Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, 
mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;   

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;   

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei 

dieser Aufsichtsbehörde.   

Ende der Widerrufsbelehrung  

Anwendbares Recht und Vertragssprache  

Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen gilt für diesen Vertrag deutsches Recht. Für Klagen aus dem 

Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 17, 21, 29 Zivilprozessordnung (ZPO) 

sowie nach § 215 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).  

Für die Vertragsbedingungen einschließlich sämtlicher Informationen sowie für die Kommunikation während der 

Laufzeit des Vertrages wird ausschließlich die deutsche Sprache verwendet.   

Informationen zum Rechtsweg/Beschwerdemöglichkeiten  

Beschwerdestelle und Aufsichtsbehörde für die Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft (URV)  

Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren/Ihre Betreuer oder direkt an uns.Sie 

haben die Möglichkeit, Beschwerden an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de, poststelle@bafin.de zu richten. Am 

Streitbeilegungsverfahren des Ombudsmanns e.V. nimmt die URV nicht teil.  

Ihr Recht, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt.  

 



I   Allgemeine Bedingungen der Union 

Reiseversicherung AG  

Die nachfolgend aufgeführten Ziffern 1 - 12 gelten 

für alle Versicherungssparten. Sie werden durch die 

im Anschluss an diese Allgemeinen Bedingungen 

aufgeführten Besonderen Bedingungen für die 

Notfall-Service-Versicherung auf Auslandsreisen 

ergänzt.  

1.   Versicherte Personen  

Versichert sind die im Versicherungsnachweis 

oder der Reisebestätigung des 

Reiseveranstalters namentlich genannten 

Personen oder der im Versicherungsnachweis 

festgelegte Personenkreis, sofern der 

Versicherungsbeitrag gezahlt wurde.  

2.   Geltungsbereich des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz gilt für die jeweils 

versicherte Reise im vereinbarten 

Geltungsbereich.  

3.   Beginn und Ende des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz tritt nur dann in Kraft, 

wenn der Beitrag vor Reiseantritt gezahlt wurde.  

3.1   Der Versicherungsschutz beginnt in dem 

vereinbarten Zeitpunkt, d.h. mit dem Reiseantritt.  

3.2   endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens 

jedoch mit der Beendigung der versicherten 

Reise.  

3.3   verlängert sich über das planmäßige Reiseende 

hinaus, wenn die vereinbarte Versicherung die 

gesamte geplante Reise erfasst und sich die 

Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, 

die die versicherte Person nicht zu vertreten hat.  

4.   Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 

Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

des Einmal- oder Erstbeitrags  

4.1   Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich 

der Regelungen in 4.1.3 und 4.1.4 zu dem im 

Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.  

4.1.2 Der erste oder einmalige Beitrag ist – 

unabhängig von dem Bestehen eines 

Widerrufrechts – unverzüglich nach dem  

Zeitpunkt des vereinbarten und im  

Versicherungsschein angegebenen 

Versicherungsbeginn zu zahlen.  

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des 

Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist 

der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich 

nach Vertragsschluss zu zahlen.  

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht 

unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 

bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 

Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung 

bewirkt ist.  

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten 

gilt die erste Rate als erster Beitrag.  

4.1.3 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu 

dem nach 4.1.2 maßgebenden  

Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der 

Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 

die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Rücktritt ist 

ausgeschlossen, wenn der 

Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 

vertreten hat.  

4.1.4 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder 

einmaligen Beitrag nicht zu dem nach 4.1.2. 

maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist 

der Versicherer für einen vor Zahlung des 

Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur  

Leistung verpflichtet, wenn er den  

Versicherungsnehmer durch gesonderte 

Mitteilung in Textform oder durch einen 

auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 

diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags 

aufmerksam gemacht hat. Die Leistungsfreiheit 

tritt jedoch nicht ein, wenn der 

Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 

vertreten hat.  

4.2   Folgebeitrag  

4.2.1 Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten 

Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode 

fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 

innerhalb des im Versicherungsschein oder in der 

Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums 

bewirkt ist.  

4.2.2 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 

eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer 

berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 

entstandenen Schadens zu verlangen.  

4.2.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach 

Mahnung  

(1) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer 

bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines 

Folgebeitrags auf dessen Kosten in Textform zur 

Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 

mindestens zwei Wochen ab Zugang der 

Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die 

Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer 

je Vertrag die rückständigen Beträge des 

Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen 

beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – 

Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht - aufgrund 

der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.  

(2) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten  

Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der  

Versicherungsnehmer bei Eintritt des 

Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags 

oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der 

Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 

frei.  



(3) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der 

Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 

sofortiger Wirkung kündigen, sofern der 

Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 

geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die 

Kündigung kann mit der Bestimmung der  

Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit  

Fristablauf wirksam wird, wenn der 

Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit 

der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 

Versicherungsnehmer bei der Kündigung 

ausdrücklich hinzuweisen.  

(4) Die Kündigung wird unwirksam, wenn der 

Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats 

nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 

Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb 

eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des 

Versicherers 4.2.3 (2) bleibt unberührt.  

4.3 Ratenzahlung  

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten 

vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste 

Rate des ersten Jahresbeitrags. Ist 

Ratenzahlung vereinbart, so gelten 

ausstehende Raten als gestundet. Sie werden 

sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer in 

Verzug gerät oder soweit eine Entschädigung 

fällig ist.  

4.4 Lastschrift  

4.4.1 Ist zur Einziehung des Beitrags das  

Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der  

Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 

Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende 

Deckung des Kontos zu sorgen.  

4.4.2 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, 

dass einer oder mehrere Beiträge, trotz 

wiederholtem Einziehungsversuch, nicht 

eingezogen werden können, ist der Versicherer 

berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in 

Textform zu kündigen. Der Versicherer hat in der  

Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 

Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den 

ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge 

selbst zu übermitteln. Durch die Banken 

erhobene Bearbeitungsgebühren für 

fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 

Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt 

werden.  

4.5 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

Im Fall der Beendigung des 

Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der 

vereinbarten Dauer steht dem Versicherer dafür 

nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem 

Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 

bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis 

durch Rücktritt wegen einer 

Anzeigepflichtverletzung oder durch  

Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger  

Täuschung beendet, steht dem Versicherer der 

Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- 

oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der 

Versicherer wegen Fälligkeit des Beitrags zurück, 

kann er eine angemessene Geschäftsgebühr 

verlangen.  

Kündigt der Versicherungsnehmer nach Eintritt 

eines Versicherungsfalls, so hat der Versicherer 

nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der 

abgelaufenen Vertragszeit entspricht. Kündigt der 

Versicherer, so hat er den Beitrag für das 

laufende Versicherungsjahr nach dem Verhältnis 

der noch nicht abgelaufenen zu der gesamten 

Zeit des Versicherungsjahres zurückzuzahlen.  

5.   Einschränkung des Versicherungsschutzes  

Nicht versichert sind:  

5.1   Schäden durch Streik, innere Unruhen, 

Kriegsereignisse, kriegsähnliche Ereignisse, 

Kernenergie und Eingriffe von höherer Hand.  

5.2   Schäden, welche die versicherte Person 

vorsätzlich herbeiführt.  

6.   Obliegenheiten  

6.1   Obliegenheiten bei und nach Eintritt des  

Schadenfalles  

Die versicherte Person ist verpflichtet,  

a) alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen 

Kostenerhöhung führen könnte.  

b) den Schaden dem Versicherer unverzüglich 

anzuzeigen.  

c) das Schadenereignis und den Schadenumfang 

darzulegen und dem Versicherer jede 

sachdienliche Auskunft zu erteilen. Zum 

Nachweis hat die versicherte Person 

Originalrechnungen und –belege einzureichen, 

gegebenenfalls die behandelnden Ärzte von der 

Schweigepflicht zu entbinden und dem  

Versicherer jede zumutbare Untersuchung über 

Ursache und Höhe ihrer Leistungspflicht zu 

gestatten, bei Todesfällen die amtliche 

Sterbeurkunde sowie eine ärztliche 

Bescheinigung über die Todesursache 

einzureichen. Die Nachweise werden Eigentum 

des Versicherers  

d) Zum Nachweis des Versicherungsschutzes im 

Schadenfall die kompletten Buchungsunterlagen 

und den Versicherungsnachweis einzureichen. 

Der Versicherte hat den Schaden möglichst 

gering zu halten und den Umfang des Schadens 

nachzuweisen.  

6.2   Verletzung von Obliegenheiten Verletzt der 

Versicherungsnehmer/ die versicherte Person 

vorsätzlich eine der vertraglich vereinbarten 

Obliegenheiten, so ist der Versicherer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei.  

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit 

ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 

dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 



Verschuldens des Versicherten entspricht. Das 

Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 

Versicherungsnehmer zu beweisen. Außer im 

Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur 

Leistung verpflichtet, soweit der Versicherte 

nachweist, dass die Verletzung der  

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die  

Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 

Feststellung oder den Umfang der  

Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

Verletzt der Versicherte eine nach Eintritt des  

Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 

Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer nur 

dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 

wenn er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 

Rechtsfolge hingewiesen hat.  

7.   Zahlung der Entschädigung  

7.1   Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der 

Beendigung der zur Feststellung des 

Versicherungsfalles und des Umfanges der 

Leistung des Versicherers notwendigen 

Erhebungen.  

7.2   Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann 

als Abschlagzahlung der Betrag beansprucht 

werden, der nach Lage der Sache mindestens zu 

zahlen ist.  

7.3   Der Versicherer ist berechtigt, mit befreiender 

Wirkung an den Überbringer von 

ordnungsgemäßen Nachweisen zu leisten.  

7.4   Die in ausländischer Währung entstandenen 

Kosten werden zum aktuellen Kurs des Tages, an 

dem die Belege beim Versicherer eingehen, in 

Euro umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt der 

offizielle Euro-Wechselkurs der Europäischen 

Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für 

die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt 

der Kurs gemäß ”Devisenkursstatistik”, 

Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, 

Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es 

sei denn, es wird durch Bankbelege 

nachgewiesen, dass die zur Bezahlung der 

Rechnungen notwendigen Devisen zu einem 

ungünstigeren Kurs erworben wurden.  

8.   Ansprüche gegen Dritte  

8.1   Der Versicherungsnehmer hat seinen  

Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 

Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 

geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren 

und bei dessen Durchsetzung durch den 

Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese  

Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur 

Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 

dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen 

kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 

der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 

seine Leistung in einem der Schwere des 

Verschuldens des Versicherungsnehmers 

entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 

Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 

Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

8.2   Hat der Versicherungsnehmer oder eine 

versicherte Person Schadenersatzansprüche 

gegen Dritte, so besteht unbeschadet des 

gesetzlichen Forderungsüberganges auf 

Verlangen des Versicherers die Verpflichtung, 

diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem  

Versicherungsvertrag  

Kostenersatz geleistet wird, an den Versicherer 

schriftlich abzutreten.  

9.   Subsidiarität  

Versicherungsschutz besteht subsidiär zu 

anderweitig bestehendem Versicherungsschutz, 

d.h. sofern Versicherungsschutz für dieselbe 

Gefahr auch noch bei einem anderen Versicherer 

besteht, geht der anderweitige Vertrag diesem 

Vertrag vor. Der versicherten Person steht es frei, 

welchem Versicherer er den Schadenfall anzeigt.  

10.  Besondere Verwirkungsgründe, Verjährung  

10.1  Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht 

auch dann frei, wenn der Versicherungsnehmer 

oder Berechtigte  

a) den Versicherungsfall durch Vorsatz 

herbeigeführt hat;  

b) aus Anlass des Versicherungsfalles in arglistiger 

Absicht versucht hat, den Versicherer zu 

täuschen.  

10.2 Führt der Versicherungsnehmer den  

Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 

der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen.  

10.3 Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag 

verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt 

mit dem Schluss des Jahres, in welchem die 

Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch 

aus dem Versicherungsvertrag bei dem 

Versicherer angemeldet worden, zählt der 

Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang der 

in Textform mitgeteilten Entscheidung des 

Versicherers beim Anspruchsteller bei der 

Fristberechnung nicht mit.  

11.  Willenserklärungen und Anzeigen  

So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist 

und so weit in diesem Vertrag nicht etwas 

anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 

bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 

Versicherungsverhältnis betreffen und die 

unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 

in Textform abzugeben.  



12.  Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht  

12.1  Klagen gegen den Versicherer  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 

den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers 

oder seiner für den Versicherungsvertrag 

zuständigen Niederlassung. Ist der 

Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 

auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 

Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der  

Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 

Ermangelung eines solchen, seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

 

12.2  Klagen gegen den Versicherungsnehmer/  

Versicherten  

Ist der Versicherungsnehmer/Versicherte eine 

natürliche Person, müssen Klagen aus dem 

Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht 

erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 

Ermangelung eines solchen, den Ort seines 

gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 

Versicherungsnehmer eine juristische Person, 

bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach 

dem Sitz oder der Niederlassung des 

Versicherungsnehmers.  

12.3  Wohnsitzverlegung des  

Versicherungsnehmers/Versicherten  

Hat der Versicherungsnehmer / Versicherte nach 

Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem  

Geltungsbereich des  

Versicherungsvertragsgesetzes verlegt oder sind 

sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherer oder den Versicherungsnehmer nach 

dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 

Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  

12.4 Es gilt deutsches Recht.  

13.  Informationen zum Rechtsweg/ 

Beschwerdemöglichkeiten  

Beschwerdestelle und Aufsichtsbehörde für die  

Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft 

(URV)  

Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden 

wenden Sie sich bitte an Ihren/Ihre Betreuer oder 

direkt an uns. Bei Streitigkeiten aus einem 

Versicherungsvertrag mit der URV haben Sie die 

Möglichkeit, Beschwerden an die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 

www.bafin.de, poststelle@bafin.de zu richten. Am 

Streitbeilegungsverfahren des Ombudsmanns 

e.V. nimmt die URV nicht teil.  

Ihr Recht, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu 

nehmen, bleibt unberührt.  

II   Bedingungen für die Notfall-Service- 

Versicherung auf Auslandsreisen  

1.   Gegenstand des Versicherungsschutzes  

1.1   Die Union Reiseversicherung erbringt 

Serviceleistungen bzw. leistet Entschädigung in 

den unter 2 und 3 aufgeführten Notfällen, die dem 

Versicherten während der Reise zustoßen.  

1.2   Voraussetzung für die Erbringung einer  

Serviceleistung ist, dass sich die Union  

Reiseversicherung oder eine von ihr beauftragte 

Person bei Eintritt des Versicherungsfalles 

telefonisch oder in sonstiger Weise an den 

Versicherer wendet. Ersatz der versicherten  

Kosten wird unabhängig davon geleistet. Die 

Union Reiseversicherung kann allerdings die 

aufgrund der unterbliebenen Benachrichtigung 

und Abstimmung entstandenen Mehrkosten 

abziehen.  

2.   Krankheit, Unfall oder Tod im Ausland nach 

Antritt der Reise  

2.1   Ambulante Behandlung im Ausland  

Ist eine ambulante Behandlung im Ausland 

erforderlich, informiert die Union 

Reiseversicherung auf Anfrage über die  

Möglichkeiten ärztlicher Versorgung vor Ort. 

Soweit möglich, benennt sie einen deutsch- oder 

englischsprechenden Arzt. Die Union 

Reiseversicherung stellt jedoch nicht den Kontakt 

zum Arzt selbst her.  

2.2   Verschreibungspflichtige Arzneimittel im Ausland  

Benötigt die versicherte Person krankheits- oder 

unfallbedingt dringend verschreibungspflichtige 

Arzneimittel, auch ein Ersatzpräparat ist nicht 

erhältlich, übernimmt die Union 

Reiseversicherung den Versand der Präparate 

nach Absprache mit dem Hausarzt. Die Kosten 

des Arzneimittels werden von der Union 

Reiseversicherung nicht übernommen.  

2.3   Krankenhausaufenthalt in einem Drittland  

Erkrankt oder verunfallt die versicherte Person 

nach Antritt der Reise in einem Drittland (nicht 

Wohnsitz des Versicherungsnehmers / der 

versicherten Personen), erbringt die Union 

Reiseversicherung bei stationärer Behandlung 

folgende Leistungen:  

a) Betreuung  

Die Union Reiseversicherung stellt über einen von 

ihr beauftragten Arzt den Kontakt zum jeweiligen 

Hausarzt der versicherten Person und den 

behandelnden Krankenhausärzten her. Während 

des Krankenhausaufenthaltes sorgt sie für die 

Übermittlung von Informationen zwischen den 



beteiligten Ärzten. Auf Wunsch sorgt die Union 

Reiseversicherung für die Information der 

Angehörigen;  

b) Krankenbesuch  

Dauert der Krankenhausaufenthalt im Ausland 

länger als zehn Tage, organisiert die Union 

Reiseversicherung die Reise einer der 

versicherten Person nahestehenden Person zum 

Ort des Krankenhausaufenthaltes und von dort 

zurück zum Wohnort und übernimmt die Kosten 

für den Transport. Die Kosten des Aufenthaltes 

sind nicht versichert;  

 

c) Kostenübernahmegarantie  

Die Union Reiseversicherung gibt gegenüber dem 

Krankenhaus, soweit erforderlich, eine 

Kostenübernahmegarantie bis zu 12.500,- € ab. 

Die Union Reiseversicherung übernimmt namens 

und im Auftrage der versicherten Person die 

Abrechnung mit dem Krankenversicherer bzw. 

sonstigen Dritten, die zur Kostentragung der 

stationären Behandlung verpflichtet sind. Soweit 

die von der Union Reiseversicherung 

verauslagten Beträge nicht von einem 

Krankenversicherer übernommen werden, sind 

sie von der versicherten Person binnen eines 

Monats nach Rechnungsstellung an die Union 

Reiseversicherung zurückzuzahlen.  

3.   Notlagen im Ausland  

3.1   Such-, Rettungs- und Bergungskosten im  

Ausland  

Erleidet der Versicherte einen Unfall und muss er 

deswegen gesucht, gerettet oder geborgen 

werden, erstattet die Union Reiseversicherung 

hierfür die Kosten bis zu 5.000,- €.  

3.2   Verlust von Reisedokumenten - Beschaffung im 

Ausland  

Bei Verlust von Reisedokumenten aufgrund von  

Diebstahl, Raub oder sonstigem  

Abhandenkommen ist die Union 

Reiseversicherung bei der Ersatzbeschaffung 

behilflich und übernimmt bei Ausweispapieren die 

im Ausland anfallenden amtlichen Gebühren.  

3.3  Verlust von Kreditkarten im Ausland  

Geht der Versicherte seiner Kreditkarte durch  

Diebstahl, Raub oder sonstigem  

Abhandenkommen verlustig, vermittelt die Union 

Reiseversicherung, soweit möglich, den Kontakt 

zum Kreditkarteninstitut, um eine Sperrung der 

Kreditkarte zu ermöglichen.  

3.4   Verlust von Zahlungsmitteln im Ausland  

In finanziellen Notlagen als Folge von Diebstahl, 

Raub oder sonstigem Abhandenkommen der  

Reisezahlungsmittel im Ausland wird ein  

                                                           
1 der Ersatz richtet sich ausschließlich nach den  

(rückzahlbarer) Betrag bis zu 1.500,- € zur 

Verfügung gestellt.  

3.5   Strafverfolgungsmaßnahmen  

Wird der Versicherte verhaftet oder mit Haft 

bedroht, ist die Union Reiseversicherung bei der  

Beschaffung eines Anwaltes und eines 

Dolmetschers behilflich. In diesem  

Zusammenhang anfallende Gerichts-, Anwalts- 

und/oder Dolmetscherkosten verauslagt die 

Union Reiseversicherung bis zu einem 

Gegenwert von 2.500,- € Zusätzlich verauslagt 

die Union Reiseversicherung bis zu einem 

Gegenwert von 12.500,- € die von den Behörden 

eventuell verlangte Strafkaution. Der Versicherte 

ist verpflichtet, die verauslagten Beträge 

unverzüglich nach Erstattung durch die Behörde 

oder das Gericht, spätestens jedoch innerhalb 

von drei Monaten nach Auszahlung, der Union 

Reiseversicherung zurückzuzahlen.  

3.6   Mehrkosten des Betreuers bei stationärer  

Behandlung und späterer Rückreise eines 

Teilnehmers  

Muss eine versicherte Person sich in stationäre  

Behandlung begeben und ist sie auf Grund ihres  

Alters, Gesundheitszustandes oder  

Schwerbehinderung nicht in der Lage, allein die 

Rückreise nach Deutschland anzutreten, werden 

die Kosten für einen Betreuer bis zu 1.000,- € 

erstattet.  

Erstattungsfähig sind hierbei Übernachtungen des 

Betreuers in einem Hotel der Mittelklasse sowie 

die Mehrkosten der Rückreise für die versicherte 

Person und den Betreuer, soweit das 

ursprünglich geplante Verkehrsmittel zur 

Rückreise nicht mehr genutzt werden kann.  

3.7   Erfordert eine Notlage die Kontaktaufnahme mit 

einer Behörde, erteilt die Union  

Reiseversicherung Auskunft zur 

Behördenzuständigkeit und zur Anschrift.  

4.   Ausschluss des Versicherungsschutzes  

4.1   Versicherungsschutz wird nicht gewährt für  

Schäden, die durch Aufruhr, Terror, innere  

Unruhen, Kriegsereignisse, 

Kernenergie1Verfügungen von hoher Hand oder 

Erdbeben unmittelbar oder mittelbar verursacht 

worden sind.  

Wird der Versicherte von einem der genannten  

Ereignisse überrascht, besteht  

Versicherungsschutz innerhalb der ersten 14  

Tage seit erstmaligem Ausbrechen, soweit der 

Union Reiseversicherung eine Leistung möglich 

ist.  

   Atomgesetzen der Aufenthaltsländer 



5.   Obliegenheiten nach Eintritt des 

Versicherungsfalles  

5.1   Die versicherte Person ist verpflichtet,  

a) alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen 

Kostenerhöhung führen könnte.  

b) den Schaden dem Versicherer unverzüglich 

anzuzeigen.  

c) das Schadenereignis und den Schadenumfang 

darzulegen und dem Versicherer jede 

sachdienliche Auskunft zu erteilen. Zum 

Nachweis hat die versicherte Person 

Originalrechnungen und –belege einzureichen, 

gegebenenfalls die behandelnden Ärzte von der 

Schweigepflicht zu entbinden und dem  

Versicherer jede zumutbare Untersuchung über 

Ursache und Höhe ihrer Leistungspflicht zu 

gestatten, bei Todesfällen die amtliche 

Sterbeurkunde sowie eine ärztliche  

Bescheinigung über die Todesursache  

einzureichen. Die Nachweise werden Eigentum 

des Versicherers.  

5.2   Verletzt der Versicherungsnehmer/ die versicherte 

Person vorsätzlich eine der vertraglich 

vereinbarten Obliegenheiten, so ist der 

Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 

frei.  

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit 

ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 

dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 

Verschuldens des Versicherten entspricht. Das 

Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 

Versicherungsnehmer zu beweisen.  

Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer 

jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 

Versicherte nachweist, dass die Verletzung der  

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die  

Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 

Feststellung oder den Umfang der  

Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

Verletzt der Versicherte eine nach Eintritt des  

Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 

Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer nur 

dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 

wenn er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 

Rechtsfolge hingewiesen hat.   



Merkblatt zur Datenverarbeitung   

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch die Union Reiseversicherung 

Aktiengesellschaft und die Ihnen nach dem 

Datenschutzrecht zustehenden Rechte.  

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  

Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft  

Maximilianstr. 53  

80530 München  

E-Mail-Adresse: reiseservice@urv.de  

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie 

per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – 

Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: 

datenschutz@ukv.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der 

Datenverarbeitung  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 

unter Beachtung der EU-Datenschutz 

Grundverordnung (DSGVO), des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der 

datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen 

des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie 

aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber 

hinaus hat sich unser Unternehmen auf die 

„Verhaltensregeln für den Umgang mit 

personenbezogenen Daten durch die deutsche 

Versicherungswirtschaft“ („Code of Conduct“) 

verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für 

die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese 

können Sie im Internet unter 

www.urv.de/datenschutz-downloads abrufen.  

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, 

benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten 

Angaben für den Abschluss des Vertrages und 

zur Einschätzung des von uns zu 

übernehmenden Risikos. Kommt der 

Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir 

diese Daten zur Durchführung des 

Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder 

Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden 

benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein 

Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der 

Schaden ist.  

Der Abschluss bzw. die Durchführung des  

Versicherungsvertrages ist ohne die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

nicht möglich.  

Darüber hinaus benötigen wir Ihre 

personenbezogenen Daten zur Erstellung von 

versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die 

Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung 

aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit 

uns bestehenden Verträge nutzen wir für eine 

Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, 

beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer 

Vertragsanpassung, -ergänzung oder für 

umfassende Auskunftserteilungen.  

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen 

personenbezogener Daten für vorvertragliche und 

vertragliche Zwecke ist Art. 6 Absatz 1 b) 

DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 

personenbezogener Daten (z.B. Ihre 

Gesundheitsdaten bei Abschluss eines 

Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, 

holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Absatz 2 a) 

in Verbindung mit Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir 

Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt 

dies auf Grundlage von Art. 9 Absatz 2 j) DSGVO 

in Verbindung mit § 27 BDSG.  

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte  

Interessen von uns oder von Dritten zu wahren 

(Art. 6 Absatz 1 f) DSGVO). Dies kann 

insbesondere erforderlich sein:  

−  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des 

IT-Betriebs,  

−  zur Werbung für unsere eigenen 
Versicherungsprodukte und für andere  
Produkte der Unternehmen des Konzerns  

Versicherungskammer Bayern und deren  

Kooperationspartner sowie für Markt- und  

Meinungsumfragen,  

−  zur Verhinderung und Aufklärung von 
Straftaten, insbesondere nutzen wir  
Datenanalysen zur Erkennung von  

Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch 

hindeuten können.   
 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre 

personenbezogenen Daten zur Erfüllung 

gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 

aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 

steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder 

unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 

jeweiligen gesetzlichen Regelungen in 

Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO.  

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für 

einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten 

wollen, werden wir Sie im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 

informieren.  

Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten  

 



Rückversicherer:    

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei 

speziellen Versicherungsunternehmen 

(Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 

sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an 

einen Rückversicherer zu übermitteln, damit 

dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder 

den Versicherungsfall machen kann.  

Vermittler:    

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer 

Versicherungsverträge von einem Vermittler 

betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 

Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 

benötigten Antrags-, Vertrags- und 

Schadendaten. Auch übermittelt unser 

Unternehmen diese Daten an die Sie 

betreuenden Vermittler, soweit diese die 

Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in  

Ihren Versicherungs- und  

Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.  

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:  

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche 

unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte  

Datenverarbeitungsaufgaben für die in der 

Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. 

Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen 

und einem oder mehreren Unternehmen unserer 

Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 

zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für 

den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- 

und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso 

oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral 

durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet 

werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie 

die Unternehmen, die an einer zentralisierten 

Datenverarbeitung teilnehmen.  

Externe Dienstleister:  Wir bedienen uns zur 

Erfüllung unserer vertraglichen und 

gesetzlichen Pflichten zum Teil externer 

Dienstleister.  

Eine Auflistung der von uns eingesetzten 

Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht 

nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 

bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen 

Version unserer Internetseite unter 

www.urv.de/datenschutz-downloads entnehmen 

oder beim Verantwortlichen für die 

Datenverarbeitung anfordern.  

Weitere Empfänger:  Darüber hinaus können wir 

Ihre personenbezogenen Daten an weitere 

Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden 

zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten 

(z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden 

oder  

Strafverfolgungsbehörden)  

Dauer der Datenspeicherung Wir löschen 

Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für 

die oben genannten Zwecke nicht mehr 

erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 

dass personenbezogene Daten für die Zeit 

aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 

unser Unternehmen geltend gemacht werden 

können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei 

oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern 

wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir 

dazu gesetzlich verpflichtet sind. 

Entsprechende Nachweis- und 

Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter 

anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der 

Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 

Die Speicherfristen betragen danach bis zu 

zehn Jahren.  

Betroffenenrechte  

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 

verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 

bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung 

oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 

kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 

Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten 

in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zustehen.  

Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu Zwecken der 

Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten 

wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter 

Interessen, können Sie dieser Verarbeitung 

widersprechen, wenn sich aus Ihrer 

besonderen Situation Gründe ergeben, die 

gegen die Datenverarbeitung sprechen.  

Beschwerderecht  

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer  

Beschwerde an den oben genannten 

Datenschutzbeauftragten oder an eine  

Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 

Zuständig ist die Datenschutzaufsichtsbehörde 

des Bundeslandes, in dem wir als 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

unseren Sitz haben.  

Hinweis- und Informationssystem der  

Versicherungswirtschaft  

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- 

und Informationssystem (HIS) der informa HIS 

GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im  

Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der  



Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von 

Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein 

Austausch bestimmter personenbezogener Daten 

mit dem HIS erforderlich.  

Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte 

dem Merkblatt „Informationen über den 

Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf  

Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO“, das 

Sie unserer Homepage unter 

www.urv.de/datenschutz-downloads entnehmen 

oder beim Verantwortlichen für die  

Datenverarbeitung anfordern können.  
 

Datenaustausch mit Ihrem früheren  

Versicherer  

Um Ihre Angaben bei Abschluss des  

Versicherungsvertrages (z.B. zur Mitnahme eines 

Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-

Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei 

Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei 

Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür 

erforderlichen Umfang ein Austausch von 

personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im 

Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.  

Bonitätsprüfung  

Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und 

ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der  

Bonitätsprüfung sowie zur Verifizierung Ihrer  

Adresse (Prüfung auf Zustellbarkeit) und um  

Informationen zur Beurteilung des 

Zahlungsausfallrisikos auf Basis mathematisch 

statistischer Verfahren unter Verwendung von 

Anschriftendaten zu erhalten an die infoscore  

Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532  

Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser  

Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 b) und 

Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO. Übermittlungen 

auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen 

nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung 

berechtigter Interessen unseres Unternehmens 

oder Dritter erforderlich ist und nicht die  

Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten 

der betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.  

Detaillierte Informationen zur ICD im Sinne des  

Artikels 14 Europäische  

Datenschutzgrundverordnung   

(„EU DSGVO“), d.h. Informationen zum  

Geschäftszweck, zu Zwecken der 

Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, 

zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf 

Löschung oder Berichtigung etc. entnehmen Sie 

bitte dem Merkblatt „Information gem. Art. 14 

EUDSGVO über die infoscore Consumer Data 

GmbH („ICD“), das Sie unserer Homepage unter 

www.urv.de/datenschutz-downloads entnehmen 

oder beim Verantwortlichen für die 

Datenverarbeitung anfordern können.  

Datenübermittlung in ein Drittland  

Sollten wir personenbezogene Daten an  

Dienstleister außerhalb des Europäischen  

Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die  

Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die  

EU-Kommission ein angemessenes 

Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 

angemessene Datenschutzgarantien (z.B. 

verbindliche unternehmensinterne 

Datenschutzvorschriften oder EU 

Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 


